
 

 

BAUVERFAHRENSORDNUNG 
DER DIÖZESE FELDKIRCH 

 
 

 

Präambel 

 

Die Bauverfahrensordnung regelt das Vorgehen 

bei kirchlichen Bauvorhaben im Zuständigkeits-

bereich der Diözese Feldkirch. Sie dient dem 

Schutz der berechtigten handelnden Personen 

sowie der kirchlichen juristischen Personen in der 

Diözese Feldkirch vor wirtschaftlichen Gefahren, 

die mit Baumaßnahmen in Zusammenhang ste-

hen, wie auch dem Schutz von Objekten, denen 

kulturelle, geschichtliche, religiöse oder in ande-

rer Weise wichtige Bedeutung zukommt sowie 

der Sicherung der Qualität, Funktionalität und 

Wirtschaftlichkeit der Bauvorhaben einschließlich 

deren Erhaltung. 

 

Beim Bauverfahren, also bei der Durchführung 

einer kirchlichen Baumaßnahme, sind sämtliche   

pastoralen, baulichen, ökonomischen und ökolo-

gisch-gesellschaftlichen Aspekte bestmöglich 

aufeinander abzustimmen. Eine konstruktive Zu-

sammenarbeit zwischen den Pfarren bzw. ande-

ren kirchlichen Rechtsträgern und den diözesa-

nen Fachstellen und Gremien ist Teil des kirchli-

chen Selbstverständnisses. 

 

Geltungsbereich 

 

Diese Bauordnung gilt für alle kirchlichen Bau-

maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Diö-

zese Feldkirch, unabhängig von einer Subventio-

nierung durch die Diözese. 

 

Kirchliche Baumaßnahmen sind sämtliche bauli-

chen Aktivitäten wie beispielsweise 

• Neu-, Zu- und/oder Umbaumaßnahmen 

• Abbrucharbeiten 

• Neu- und Umgestaltungen 

• Nutzungsänderungen 

• Renovierungen und/oder Sanierungen 

• Optische Veränderungen bei Gebäuden 

• Restaurierungen 

• energietechnische Baumaßnahmen 

• Mobilfunkanlagen und Sirenen 

• Kirchenglocken, Läutewerk und Turmuh-

ren (siehe Abschnitt B) 

• Orgeln (siehe Abschnitt C) 

inklusive der dafür erforderlichen Planungs- 

und/oder Bauvorbereitungsarbeiten. 

 

Diese Bauverfahrensordnung bezweckt darüber 

hinaus den Schutz und die Erhaltung von Kultur-

denkmälern, unabhängig davon, ob sie sich im 

Eigentum kirchlicher Rechtsträger befinden oder 

es sich um von diesen in zivile Rechtsträger aus-

gelagerte Objekte handelt. So bezieht sich der 

Geltungsbereich insbesondere auf folgende Bau-

werke: 

• alle Gebäude (Sakralgebäude, Pfarrhöfe, 

Pfarrheime, etc.)  

• Friedhöfe sowie deren Nebenanlagen 

(Gärten, Mauern, etc.) 

• festen Einrichtungen (z.B. Altäre, Kunst-

werke und Kunstinventar, technische 

Ausstattungen, etc.) 

• religiöse Klein- und Flurdenkmale (Bild-

stöcke, Weg- und Sühnekreuze) 

die im kirchlichen Eigentum (vor allem Pfarre, 

Pfründe, Diözese) stehen.  

 

Rechtsgrundlagen 

Für die die kirchlichen Genehmigungsverfahren 

gelangen die Abschnitte A-D zur Anwendung.  

 

Darüber hinaus sind v.a. folgende Bestimmun-

gen zu beachten: 

 

• Kirchliche Bestimmungen und liturgische 

Vorschriften (Statuten der Kommission für 

die liturgischen Orte im sakralen Raum) 

• Denkmalschutzgesetz 

• alle baurechtlichen Bestimmungen, v.a. das 

Vorarlberger Baugesetz und das Bauarbei-

tenkoordinationsgesetz  

• Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes 

 

Geltungsdauer 

 

Diese Bauverfahrensordnung tritt am 1.1.2025 

in Kraft.  

Gleichzeitig treten die „Bauordnung der Diözese 

Feldkirch“ vom 23.6.2008 samt den integrierten 

Richtlinien C und D für alle Orgelvorhaben bzw. 

Glocken, Läutewerk und Turmuhren außer Kraft. 

 

Feldkirch, am 1.10.2024 

 

 

Dr. Gerhard Walser Dr. Benno Elbs 

Ordinariatskanzler Diözesanbischof 
  



 

 

A. Genehmigungsverfahren für kirchliche 

Baumaßnahmen 

 

Jede im Geltungsbereich dieser Bauordnung lie-

gende Baumaßnahme unterliegt im Vorfeld fol-

gendem kirchlichen Genehmigungsverfahren: 

 

1. Absichtserklärung des Pfarrkirchenrats 

(PKR)  

Zuständig für die Baumaßnahmen in der Pfarre 

ist der Pfarrkirchenrat (PKR) im Sinne der jeweils 

geltenden Pfarrkirchenratsordnung.  

 

Zu Beginn der geplanten Baumaßnahme doku-

mentiert die Absichtserklärung in den pfarrlichen 

Gremien den Bedarf und Wunsch, eine Baumaß-

nahme zu starten.  

 

Die Absichtserklärung wird dem Bauamt der Di-

özese mit einer kurzen Beschreibung der beab-

sichtigten Baumaßnahme gemeldet. 

 

2. Stellungnahme des diözesanen Bau-

amts  

Das Bauamt entscheidet in Absprache mit dem 

Pfarrkirchenrat mittels schriftlicher Stellung-

nahme über die einzelnen Schritte und Phasen 

des Bauverfahrens.  

Dabei werden vor allem folgend Punkte beraten 

und entschieden: 

• Umfang und Form der Planung. 

• Ausschreibung eines Wettbewerbs oder ei-

nes Präqualifikationsverfahrens (vor allem 

bei größeren Bauvorhaben sowie Altarraum-

gestaltungen) 

• Durchführung eines verkürzten Bauverfah-

rens  

 

3. Bauvorbereitungs- und/oder Planungs-

phase 

Auf der Basis der vorliegenden schriftlichen Stel-

lungnahme des Bauamts fasst der PKR den Be-

schluss, die Bauvorbereitungs- und/oder Pla-

nungsphase einzuleiten. Ohne vorliegende 

schriftliche Stellungnahme des Bauamts ist eine 

Bauvorbereitungs- und/oder Planungsphase inkl. 

damit verbundener Beauftragungen Dritter 

rechtsunwirksam.  

 

Schwerpunkt der Bauvorbereitungs- und/oder 

Planungsphase liegt in der (bau)technischen 

Grundlagenermittlung, der Bedarfsplanung (Pas-

toralcheck), einem Maßnahmenkonzept sowie – 

im Bedarfsfall - einer konkreten Architekturpla-

nung.  

 

Ziel ist es, eine Entscheidungsgrundlage dafür zu 

schaffen, ob und in welcher Form und mit wel-

chen Nutzungen Baumaßnahmen realisiert wer-

den können. 

  

In dieser Phase sind bei Bedarf neben externen 

Fachleuten (z.B. Befundung, Planung) und staat-

lichen Behörden (z.B. Bundesdenkmalamt, Be-

zirkshauptmannschaft, Bauverwaltung Ge-

meinde etc.) auch die weiteren diözesanen Gre-

mien und Fachstellen (z.B. Glockenreferat, Or-

gelkommission, Kommission für die liturgischen 

Orte im sakralen Raum - „Altarkommission“) ein-

zubinden.  

 

Die Einbindung hat in Abstimmung mit dem diö-

zesanen Bauamts zu erfolgen. 

 

4. Verkürztes Bauverfahren 

Auf der Basis der Absichtserklärung des PKR und 

der Stellungnahme des diözesanen Bauamts 

kann unmittelbar nach der Stellungnahme der 

Antrag um diözesane Baugenehmigung einge-

bracht werden. 

Dies gilt insbesondere unter folgenden Voraus-

setzungen: 

• Baukosten unter 50.000 Euro 

• Dringlichkeit nachweisbar 

• Anzahl der Gewerke ist überschaubar 

• Zustimmung des Denkmalamts liegt vor.  

  

5. Antrag um diözesane Baugenehmigung 

Vor Einreichung bei einer staatlichen Baubehörde 

ist die diözesane Baugenehmigung bei der Fi-

nanzkammer schriftlich einzuholen. Dabei sind 

folgende Unterlagen einzureichen: 

 

a. PKR-Beschluss mit Beschreibung der ge-

planten Baumaßnahme 

b. Architekturplan, wenn als Ergänzung zur 

Beschreibung (a) nützlich  

c. Aktuelle Kostenschätzung 

d. Finanzierungsplan 

 

Mit Vorliegen dieser Unterlagen kann vom Vor-

stand der Finanzkammer der Diözese die kirchli-

che Baugenehmigung beschlossen und schriftlich 

erteilt werden. Dies entspricht einer Genehmi-

gung im Sinne der geltenden PKR-Ordnung.  

 

Damit kann mit der Umsetzung der Baumaß-

nahme gestartet werden. Die Vergabe von Bau-

aufträgen sowie bei Bedarf die Einreichung von 

Plänen bei den entsprechenden Behörden kann 

vorgenommen werden. 

 



 

 

Bauaufträge ohne diözesane Baugenehmigung 

sind nichtig. 

 

6. Auftragsvergabe 

Grundsätzlich ist vor Vergabe von Aufträgen eine 

Ausschreibung durchzuführen; dies gilt insbe-

sondere bei Aufträgen mit einem Volumen von 

über EURO 10.000 und/oder bei Maßnahmen an 

Gegenständen, denen geschichtliche, religiöse, 

kulturelle oder künstlerische Bedeutung zu-

kommt, bei einer Altarraumgestaltung oder bei 

denkmalgeschützten Gebäuden. 

In begründeten Fällen kann das Bauamt von der 

Verpflichtung einer Ausschreibung eine schriftli-

che Ausnahme erteilen (zum Beispiel Notsanie-

rung). 

 

Bei der Vergabe der Aufträge sind die Bestim-

mungen der Pfarrkirchenratsordnung über die 

Zeichnungsrechte einzuhalten.  

 

7. Umsetzungsphase 

Die Umsetzungsphase soll, dem Umfang der 

Baumaßnahme angemessen, mit einem gemein-

samen Starttermin (Kickoff) begonnen werden.  

 

8. Änderungen in der Planung und Ände-

rungen in der Kostenschätzung 

Sollten vor Baubeginn oder im Verlauf des Bau-

geschehens Änderungen in der Planung und/o-

der Änderungen in der Kostenberechnung nötig 

werden oder nützlich erscheinen, die eine Um-

planung und/oder auch eine das Finanzierungs-

konzept tangierende Kostenerhöhung von mehr 

als 10 % mit sich bringen, sind diese Änderungen 

der Finanzkammer schriftlich vorzulegen. 

 

9. Projektabschluss  

Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist eine 

schriftliche Meldung vom Pfarrkirchenrat mit ei-

ner beigelegten Kostenaufstellung an das Bau-

amt zu übermitteln. 

 

Die Auszahlung einer diözesanen Subvention er-

folgt nach Prüfung der Endabrechnung. 

 

10. Verkürztes Genehmigungsverfahren für 

Notsanierungen 

Besteht aufgrund von Schäden an einem Bau-

werk unmittelbar Gefahr im Verzug oder ist auf-

grund von notwendigen baulichen Maßnahmen 

die Betriebsfähigkeit für einen Teilbereich oder 

das gesamte Bauwerk kurz- bis mittelfristig nicht 

mehr gegeben, so obliegt es nach Einschätzung 

des Diözesanen Bauamts, ein verkürztes Verfah-

ren durchzuführen. Das positive Votum der dafür 

verantwortlichen Organe bzw. Gremien des Bau-

herrn sowie der diözesanen Fachstellen ist aber 

auch in diesen Fällen sicherzustellen.  



 

 

B. Genehmigungsverfahren für Glocken, 

Läutewerk und Turmuhren 

 

Bei allen Vorhaben an Glocken, Läutewerk und 

Turmuhren ist nachfolgende Vorgangsweise ein-

zuhalten, unabhängig davon, wie das Orgelvor-

haben finanziert wird bzw. unabhängig einer 

Subvention seitens der Diözese Feldkirch. 

 

1. Beschluss des Pfarrkirchenrates (PKR) 

Der Pfarrkirchenrat hat den Ankauf oder das 

Erneuerungs- oder Restaurierungsvorhaben 

zu beschließen und die in der jeweils gelten-

den Pfarrkirchenratsordnung enthaltenen 

Bestimmungen einzuhalten. 

 

2. Anmeldung beim Bauamt 

Der Beschluss des PKR ist vor der Beauftra-

gung des Gewerkes bzw. vor dem Ankauf 

beim Bauamt schriftlich anzumelden. Dabei 

ist das Vorhaben zu beschreiben. 

 

3. Stellungnahme des Glockenreferenten 

Nach Anmeldung des Glockenvorhabens beim 

Bauamt erfolgt eine schriftliche Stellung-

nahme durch den Glockenreferenten, welche 

für den Antragsteller bindend ist. Auf Basis 

dieser Stellungnahme können in der Folge ge-

gebenenfalls die entsprechenden Kostenvor-

schläge eingeholt werden. Aufgrund der Pro-

jektfreigabe durch den Glockenreferenten 

kann eine Auftragserteilung erfolgen, sofern 

nicht die Baufreigabe bei der Finanzkammer 

einzuholen ist (siehe Pkt. 4).  

 

4. Antrag um Baufreigabe  

Bei einem Vorhaben mit einer Größe ab Euro 

6.000,- ist nach einer positiven schriftlichen 

Stellungnahme durch den Glockenreferenten 

zusätzlich schriftlich die Baufreigabe bei der 

Finanzkammer einzuholen. 

 

5. Ankauf bzw. die Auftragserteilung  

Der Ankauf bzw. die Auftragserteilung an den 

vom Glockenreferenten und gegebenenfalls 

auch von der Finanzkammer genehmigten 

Werkunternehmer erfolgt durch den Pfarrkir-

chenrat. Bei der Durchführung des Vorhabens 

ist der Glockenreferent der Diözese Feldkirch 

einzubinden. 

 

6. Projektabschluss 

Nach Beendigung der Arbeiten ist eine schrift-

liche Meldung dem zuständigen Glockenrefe-

renten zu übermitteln. Bei Lieferung bzw. 

nach Durchführung des Werkes hat der Glo-

ckenreferent im Namen des Auftraggebers 

das Vorhaben abzunehmen. 

 

7. Zivile Verwendung 

Sofern Glocken durch neue ersetzt werden und 

die bisherigen Glocken keine kirchliche Verwen-

dung mehr finden, ist an den zuständigen Ordi-

narius ein Ersuchen um eine Profanierung zu 

richten. 

 



 

 

C. Genehmigungsverfahren für Orgeln  

 

Bei einer Neuanschaffung (Kauf, Neubau) einer 

Orgel oder einem Abbruch, Umbau, Restaurie-

rung, Sanierung, Reparatur oder Transferierung 

einer bestehenden Orgel ist nachfolgende Vor-

gangsweise einzuhalten, unabhängig davon, wie 

das Orgelvorhaben finanziert wird bzw. unab-

hängig einer Subvention seitens der Diözese 

Feldkirch. 

 

1. Beschluss des Pfarrkirchenrates (PKR) 

Vor einem Orgelvorhaben soll im Pfarrkirchenrat 

vorab darüber beraten und entschieden werden, 

ob und wie sich dieses in den Rahmen der finan-

ziellen Anforderungen der Pfarre einordnen lässt. 

Ein Orgelvorhaben soll ebenso von den liturgi-

schen Erfordernissen her überprüft werden. 

 

2. Anmeldung bei der Orgelkommission 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Orgelkom-

mission alle Orgelvorhaben rechtzeitig, d.h. vor 

Beginn der geplanten Arbeiten bzw. vor der Pla-

nung eines Ankaufes udgl. beim zuständigen Or-

gelreferenten mitzuteilen und die vorhandenen 

Unterlagen vorzulegen. 

Die Orgelkommission ist bei Orgelvorhaben zu 

konsultieren, deshalb hat der Auftraggeber auch 

dafür zu sorgen, dass das Tätigwerden der Or-

gelkommission nicht verhindert oder einge-

schränkt wird. 

Der Auftraggeber hat der Orgelkommission eine 

verantwortliche Person als Ansprechpartner aus 

dem Kreis des Pfarrkirchenrates zu nennen, der 

für den Auftraggeber gegenüber der Orgelkom-

mission vertretungsbefugt ist. 

Die Aufgaben und Befugnisse der Orgelkommis-

sion ergeben sich aus den Richtlinien für die Or-

gelkommission der Diözese Feldkirch in der je-

weils geltenden Fassung. 

 

3. Stellungnahme der Orgelkommission 

Nach Anmeldung des Orgelvorhabens erfolgt 

eine schriftliche Stellungnahme der Orgelkom-

mission sowie – sofern die äußere Form der Or-

gel verändert werden soll oder ein Orgelneubau 

geplant ist bzw. eine Restaurierung des Orgel-

projekts geplant ist – zusätzlich die schriftliche 

Stellungnahme des Bauamts der Diözese Feld-

kirch. In jedem Fall ist bezüglich der architekto-

nischen Bedingungen in den Gegebenheiten des 

jeweiligen Kirchenraumes vom Auftraggeber die 

schriftliche Zustimmung des Diözesanbaumeis-

ters einzuholen.  

 

 

4. Antrag um Baufreigabe 

Vor Einreichung bei einer staatlichen Baubehörde 

und/oder Erteilung einschlägiger Aufträge ist die 

Freigabe bei der Finanzkammer schriftlich einzu-

holen. Dabei sind folgende Unterlagen einzu-

reichen: 

 

a. PKR-Beschluss  

b. Schriftliche Stellungnahme der Or-

gelkommission und bei Erfordernis 

des Diözesanen Bauamts 

c. Aktuelles Angebot 

d. Finanzierungskonzept 

 

Aufträge, die ohne schriftliche Baufreigabe erteilt 

wurden, sind rechtsunwirksam. 

 

5. Vertragsabschluss 

Der Vertrag mit dem Auftragnehmer wird allein 

durch den beauftragten kirchlichen Rechtsträger 

(Pfarre, Pfarrkirche udgl.) als Auftraggeber auf 

dessen Kosten und Risiko geschlossen. 

Vertragsabschlüsse bedürfen zu ihrer Rechtsgül-

tigkeit der kirchenbehördlichen Genehmigung 

der Diözese Feldkirch (sog. Ordinariatsklausel). 

Vor Unterzeichnung ist die Zustimmung der 

Rechtsabteilung der Diözese Feldkirch einzuho-

len. Im Übrigen wird auf die jeweils geltende 

Pfarrkirchenratsordnung der Diözese Feldkirch 

verwiesen. 

 

6. Projektabschluss 

Nach Abschluss der in Auftrag gegebenen Arbei-

ten ist allein die Orgelkommission für die Kollau-

dierung zuständig, weshalb vor der Abnahme die 

Orgelkommission sowie weiters das Bauamt der 

Diözese Feldkirch schriftlich zu verständigen ist. 

 

 



 

 

D. Antrag um Subvention 

 

Die Vergabe von Subventionen erfolgt nach Maß-

gabe der budgetären Möglichkeiten der Diözese 

unter Bedachtnahme auf die Notwendigkeit und 

Dringlichkeit der anstehenden Baumaßnahme 

und auf die jeweilige finanzielle Situation der 

Pfarre (des Bauwerbers). 

 

Voraussetzungen für die Vergabe einer Subven-

tion sind: 

 

1. Ein schriftliches Subventionsansuchen an die 

Finanzkammer, welches gemeinsam mit dem 

Ansuchen um diözesane Baugenehmigung 

eingebracht wird. 

 

2. Die gleichzeitige Subventionierung mehrerer 

größerer Baumaßnahmen in einer Pfarre ist 

nicht möglich. 

 

3. Ansuchen für Baumaßnahmen mit Baukosten 

über 50.000 Euro sind spätestens zum 31. 

Oktober im Vorjahr jenes Jahres einzu-

reichen, in welchem die Umsetzung der Bau-

maßnahme geplant ist. 

 

4. Subventionsansuchen für Baumaßnahmen, 

deren Abwicklung nicht entsprechend dieser 

Bauordnung erfolgt oder erfolgt ist, können 

finanziell nicht unterstützt werden. 

 

Die Auszahlung der Subvention erfolgt in der Re-

gel nach Abschluss des Bauvorhabens und nach 

Prüfung der Endabrechnung. Bei größeren Bau-

vorhaben können Teilzahlungen vereinbart wer-

den. 
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https://akurit.de/ueber-uns/wissenswert/historische-putze
https://akurit.de/ueber-uns/wissenswert/historische-putze
C020200%20Bauwerke%20(Begriffe%20und%20Erläuterung)_FINAL.docx
C020100%20Ablaufschema_FINAL.docx
C020400%20Beteiligte%20und%20deren%20Zuständigkeiten_FINAL.docx
C020100%20Ablaufschema.pdf
mailto:bauamt@kath-kirche-vorarlberg.at?subject=Prozesse%20im%20Kirchlichen%20Bauen
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mit Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts, der 
Kostenschätzung und eines Finanzierungsplans

PKR
Diözesanes Bauamt

PKR
Diözesanes Bauamt

PKR
Diözesanes Bauamt
Finanzkammer

PKR
Diözesanes Bauamt
Finanzkammer

https://www.bda.gv.at/dam/jcr:ef22524d-d7c4-41a9-8898-809a6a55b58a/Antrag%20auf%20Bewilligung%20einer%20Ver%C3%A4nderung%20eines%20Denkmals_5DMSG_BF.pdf
https://vorarlberg.at/-/baurecht
https://produktion.aforms2web.com/bda-formserver/start.do?wfjs_enabled=true&vid=06ab529a0a0879ad&wfjs_orig_req=%2Fstart.do%3Fgeneralid%3DBDA_FA&txid=759f7135881e3345a01e9812549b2a87aa84e1c3#
https://vorarlberg.at/documents/302033/25199864/Baukulturelles+Erbe_F%C3%B6rderantrag.pdf/f539e4bd-1160-29b9-0f50-45b6871a1da6?t=1690449797850
http://Formular Finanzierungsplan
mailto:bauamt%40kath-kirche-vorarlberg.at?subject=Absichtserkl%C3%A4rung%20mit%20Terminanfrage%20zu%20Ersttermin
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C020400%20Beteiligte%20und%20deren%20Zuständigkeiten_FINAL.docx
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/portal/kircheundich/kircheheute/meinedioezese/info/organigramm/article/1251.html
mailto:dietmar.bereuter@kath-kirche-vorarlberg.at?subject=Fragen%20zur%20Versicherung%20Ehrenamtlicher
https://www.welthaus-vorarlberg.at/
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/portal/kircheundich/kircheheute/meinedioezese/info/organigramm/article/1249.html
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/portal/kircheundich/kircheheute/meinedioezese/info/organigramm/article/1251.html
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/portal/kircheundich/kircheheute/meinedioezese/info/organigramm/article/1233.html
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/portal/gesellschaftkultur/kulturerbe/kirchenmusik/info/article/346.html
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/portal/gesellschaftkultur/kulturerbe/kirchenraeumeundkunst/info/article/757.html
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file://///kkv-s02/user$/markus.fulterer/Downloads/bauarbeitenkoordinationsgesetz.pdf
C050400%20Liste%20denkmalgeschützter%20Gebäude%20der%20Diözese%20Feldkirch_FINAL.docx
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